
  Seite 1 von 2 

Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0018/2021 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 22.11.2021 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 06.12.2021 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Änderung der Straßenreinigungssatzung 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Aufgrund einer Entscheidung des Bay. Verwaltungsgerichtshofes musste Art. 51 Abs. V S.1 des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes neu gefasst werden, da die bisherige Regelung keine 
Übertragungsmöglichkeit der Winterdienstpflichten auf die Anlieger von sonstigen öffentlichen 
Straßen ermöglichte. 
 
Sonstige öffentliche Straßen sind insbesondere beschränkt öffentliche Wege wie 
Fußgängerzonen, selbständige Gehwege  und selbständige Geh- und Radwege. 
 
Zudem wurde festgestellt, dass die Regelung, dass die Reinigung an festgelegten Tagen 
durchzuführen ist (bisher an Werktagen vor Sonn- und Feiertagen) zu ersetzen ist. Die 
Durchführung derartiger Arbeiten hat „bei Bedarf“ zu erfolgen.   
 

Art 51 Abs, V S.1 
 

1Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz können die 
Gemeinden die in Abs. 4 genannten Personen durch Rechtsverordnung verpflichten, 
a) 

die Gehwege sowie die gemeinsamen Geh- und Radwege der an ihr Grundstück 
angrenzenden oder ihr Grundstück erschließenden öffentlichen Straßen und, 

b) 
soweit kein Weg im Sinne von Buchst. a besteht, die an ihr Grundstück 
angrenzenden oder ihr Grundstück erschließenden öffentlichen Straßen in der 
für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite 
 

bei Schnee oder Glatteis auf eigene Kosten während der üblichen Verkehrszeiten in 
sicherem Zustand zu erhalten.  
 
Gemäß der Gesetzesänderung ist daher eine neue Verordnung zu erlassen 
 
Die vom Bay. Gemeindetag beigefügte Mustersatzung wurde verwendet. Die Änderungen 
gegenüber der bisherigen Satzung wurden rot gekennzeichnet.  
Die seit dem Erlass der letzten Verordnung hinzugekommenen Straßen wurden in das 
Straßenverzeichnis aufgenommen.  
 
Bei dem Erlass der neuen Verordnung handelt es sich nicht um eine inhaltliche Änderung 
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sondern lediglich um eine Konkretisierung der bisherigen Verordnung.    
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